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Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

Curricula 

194 3. (geringfügige) Änderung des Curriculums für das Masterstudium Geschichte (Version
2014) 

Der Senat hat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 3 und Abs 10 des
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission vom 14. Mai 2018
beschlossene 3. (geringfügige) Änderung des Masterstudiums Geschichte verö0entlicht am 30.06.2014 im
Mitteilungsblatt der Universität Wien, 40. Stück, Nr. 235, 1. (geringfügige) Änderung verö0entlicht am 23.03.2016,
18. Stück, Nr. 134 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, 2. (geringfügige) Änderung verö0entlicht am
26.06.2017, 31. Stück, Nr. 143 im Mitteilungsblatt der Universität Wien, in der nachfolgenden Fassung genehmigt.
 
Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der
Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung.
 
(1)    § 7 Masterprüfung
 
- § 7 Abs 2 lautet nunmehr:
 
„(2) Die Masterprüfung ist eine Defensio einschließlich einer Prüfung über das wissenscha>liche Umfeld der
Masterarbeit sowie eine Prüfung, die ein zweites historisches Fachgebiet – beispielsweise aus einem weiteren im
Masterstudium gewählten Schwerpunkt – umfasst. Für Studierende des Schwerpunkts MATILDA muss das
weitere Prüfungsfach ebenfalls aus dem Fachgebiet der Frauen- und Geschlechtergeschichte stammen. Die
Beurteilung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Satzung.“
 
- In § 7 Abs 3 wird die Wort- und Zahlenfolge „(je 2 ECTS-Punkte)“ vor dem Satzende eingefügt.
 
(2)      § 11 Inkrafttreten
 
Abs 4 wird hinzugefügt:
 
„(4) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 27. Juni 2018, Nr. 194, Stück 36,
treten mit 1. Oktober 2018 in Kraft.“
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Im Namen des Senates:

Der Vorsitzende der Curricularkommission
K r a m m e r
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